
(GS) Fehler finanziell selbst ausbaden auf
Anweisung?
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Zitat von scaary

Grundsätzlich haftet der Arbeitgeber für nicht grob Fahrlässig herbeigeführte Fehler.
Somit die Schule mit dem Schuletat.

Und den gibt es laut SL angeblich nicht. Auch wenn für gewisse andere Dinge plötzlich Geld da
war, aber naja.
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